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Übernahme von 
Internet-Immobilien-Inseraten
Dr. Peter Burkhalter und Dr. Boris Grell sind Rechtsanwälte bei Hodler & Emmenegger in Bern und Zürich (www.swisslawyersgroup.ch)

Sachverhalt und Rechtsgrundlagen
Verschiedene Betreiberinnen von Online-
Plattformen publizierten auf ihren Websites 
ein aktuelles Gesamtangebot von Immobili-
en-Inseraten, das für Interessenten nach be-
stimmten Merkmalen abrufbar war. Die A AG 
publizierte ebenfalls Immobilien-Inserate auf 
ihrer Online-Plattform. Dafür durchsuchte sie 
mittels eines Such-Spiders die Plattformen 
anderer Betreiber systematisch nach den sie 
interessierenden, aktuellen Immobilien-Inse-
raten. Anschliessend bot die A AG diese auf 
ihrem eigenen Online-Immobilien-Vermitt-
lungsdienst an. Einige Betreiber der durch-
suchten Online-Plattformen reichten gegen 
die A AG Klage ein. Sie machten im Wesent-
lichen geltend, das Vorgehen der A AG sei un-
lauter im Sinne des Bundesgesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb («UWG»). 

Nach Art. 2 UWG ist jedes täuschende oder 
in anderer Weise gegen den Grundsatz von 
Treu und Glauben verstossende Verhalten 
oder Geschäftsgebaren unlauter und wider-
rechtlich, welches das Verhältnis zwischen 
Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und 
Abnehmern beeinflusst. Nach Art. 5 lit. c 
UWG handelt zudem insbesondere unlauter, 
wer «das marktreife Arbeitsergebnis eines 
andern ohne angemessenen eigenen Auf-
wand durch technische Reproduktionsver-
fahren als solches übernimmt und verwer-
tet».

Das Gericht erster Instanz wie auch das von 
den Klägerinnen angerufene Obergericht 
wiesen die Klage ab. Daraufhin gelangten die 
Klägerinnen mit Berufung ans Bundesge-
richt.

Erwägungen des Bundesgerichts
Das Bundesgericht1 führte zunächst allge-
mein aus, dass sich im Internet/World Wide 
Web eine unübersehbare Vielzahl von Daten 
finden lässt. Darum werden für eine gezielte 
Suche von Daten Suchmaschinen mit einem 
sogenannten «Spider» eingesetzt. Diese 
durchsuchen in Sekundenschnelle unzählige 
Websites nach bestimmten, vom Nutzer vor-
gegebenen Schlüsselbegriffen. Die so ausge-
wählten Webseiten resp. die indexierten ent-
sprechenden Daten stehen dem Nutzer dann 
zur weiteren Verwendung zur Verfügung. 

ihr eigenes Angebot passender, aktueller 
und verlässlicher Immobilien-Inserate auf 
ihrer eigenen Website publiziert. Darum 
könne im Verhalten der A AG auch kein «pa-
rasitärer Wettbewerb» mit den Mitteln tech-
nischer Reproduktionsverfahren gesehen 
werden. 

Im Weiteren verhielt sich die A AG auch 
nicht unlauter nach der in Art. 2 UWG fest-
geschriebenen Generalklausel, die vom 
Bundesgericht aber nur subsidiär geprüft 
wurde. In allgemeiner Form hielt das Bun-
desgericht dazu fest, dass das Lauterkeits-
recht kein generelles Verbot enthält, frem-
de Leistungen nachzuahmen, sondern es 
bestehe vielmehr grundsätzliche Nachah-
mungsfreiheit. So könnten und müssten im 
arbeitsteiligen Wettbewerb die eigenen Ar-
beitsergebnisse nicht in sämtlichen Her-
stellungsschritten selbst entwickelt wer-
den. Unlauter sei hingegen, wenn man ei-
nen Konkurrenten für sich arbeiten lasse 
und seine Leistung nutze, um daraus (un-
mittelbar) einen eigenen Erfolg zu erzielen. 
Die Klägerinnen konnten jedoch den eige-
nen Aufwand nicht schlüssig nachweisen 
und nicht belegen, durch die Geschäfts-
praktiken der A AG um die Früchte der er-
folgreichen eigenen Anstrengungen geprellt 
worden zu sein. Daher liess es das Bundes-
gericht auch letztlich offen, ob die A AG un-
lauter im Sinne von Art. 2 UWG gehandelt 
hat. 

Das Bundesgericht hielt gestützt auf die vor-
instanzlichen Feststellungen fest, dass die 
Immobilien-Plattformen ständig geändert 
würden, weshalb auch eine stetige Anpas-
sung des verwendeten Such-Spiders erfor-
derlich sei. Zudem müsse die A AG die aus-
gewählten Webseiten weiter bearbeiten und 
filtern, damit die von ihr gewünschten Inse-
rate nach ihren eigenen Kriterien herausge-
lesen und die entsprechenden Informationen 
in ihre eigene Website integriert werden 
könnten. Weiter erhielten durch diese Auf-
bereitung die Daten auf der Website der A 
AG eine «eigene Individualität», die mit 
einem «nicht unerheblichen Aufwand» sei-
tens der A AG verbunden gewesen sei.

Bezogen auf den vorliegenden Fall beur-
teilte das Bundesgericht das Verhalten der 
A AG nicht als unlauter im Sinne des UWG. 
Zunächst hielt es fest, dass Art. 5 lit. c UWG 
(nur) davor schützen wolle, dass das Pro-
dukt eines Konkurrenten, das sich ohne 
weiteres Zutun gewerblich verwerten lässt, 
ohne eigenen Bearbeitungsaufwand über-
nommen wird. Das Bundesgericht war der 
Ansicht, dass für den Benutzer ein einzelnes 
Immobilien-Inserat mit Blick auf das Ge-
samtangebot der Klägerinnen von Immobili-
en-Inseraten kaum von Interesse sei, wenn 
der Benutzer sich (nur) einen Überblick über 
den seinen Bedürfnissen entsprechenden 
Markt verschaffen und aus einzelnen Ange-
boten eine Wahl treffen wolle. Deshalb stell-
ten die einzelnen Immobilien-Inserate für 
sich genommen nur Teile des Arbeitsergeb-
nisses dar, die immerhin selbständig (insbe-
sondere als Teile eines anderen Angebots) 
auf dem Markt verwertbar seien. So ent-
schied das Bundesgericht, dass das Verhal-
ten der A AG nicht unlauter nach Art. 5 lit. c 
UWG sei, weil die A AG die Produkte der 
Konkurrenz nicht unmittelbar verwertet 
habe, was bei einer richtigen Lesart für ein 
unlauteres Verhalten nach Art. 5 lit. c UWG 
aber notwendig sei. Vielmehr habe die A AG 
den Datenbestand mit einem angemes-
senen eigenen Aufwand übernommen. 
Denn sie hat das System zur Übernahme 
von Daten aus den Beständen der Konkur-
renz programmiert, diese Programmierung 
ständig angepasst und kontrolliert sowie 
die so erhaltenen Daten aufbereitet und in 
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Zusammenfassung und Schlussfolge-
rungen
Das Bundesgericht sprach sich im Zeitalter 
des Internet und dem relativ einfachen Zu-
gang und Verwertung von dort publizierten 
Daten und Informationen klar für eine enge 
Auslegung unlauterer Geschäftsmethoden 
aus. Auf den ersten Blick ist die Entschei-
dung des Bundesgerichts nur schwer nach-
zuvollziehen; gleichwohl lässt sich dem Er-
gebnis ein gewisser Sinn abgewinnen. 

Getragen wird die zurückhaltende Auslegung 
der lauterkeitsrechtlichen Bestimmungen vom 
Gedanken, dass sich der Wettbewerb unter 
den Plattform-Betreibern auf einer anderen 
Ebene abspielen sollte, die sich insbeson-
dere mehr an den Bedürfnissen der Nutzer 
nach Vollständigkeit, Verlässlichkeit und Er-
schliessung solcher im Internet veröffentli-
chten Informationen ausrichtet. Würde be-

Wie weiter in der Praxis? Vorsichts-
massnahmen und rechtliche 
Beratung
Die Betreiber von Inseraten-Plattformen 
müssen inskünftig neben technischen Vor-
kehren ihre Bemühungen verstärkt auf die 
konkrete Aufbereitung der einzelnen Inse-
rate legen. Zu denken ist etwa an eine Ab-
fassung der Inserate, die urheberrechtlich 
und markenrechtlich geschützt werden 
kann. Denn diesfalls kann die rechtmäs-
sige kommerzielle Weiterbearbeitung 
durch Dritte von der Zustimmung des Be-
treibers abhängig gemacht werden. Weiter 
könnte in den Inseraten selbst auf den Be-
treiber hingewiesen sowie Weiterverwen-
dungsverbote eingebaut werden, was die 
systematische Übernahme von Inseraten 
zusätzlich erschwert.
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reits die unter einem gewissen Eigenauf-
wand betriebene systematische Suche nach 
und Verwendung von veröffentlichten Im-
mobilien-Inseraten als unlauter qualifiziert, 
hätte dies langfristig wohl negative Auswir-
kungen; letztlich auch zulasten der Endnut-
zer. Denn falls frei zugängliche, im Internet 
publizierte Informationen nicht von dritter 
Seite in diesem Sinne weiterverwendet wer-
den könnten, würde aufgrund des fehlenden 
Wettbewerbs durch solche Dritte die Weiter-
entwicklung zu einer noch besser auf den 
Nutzer zugeschnittenen Präsentation und 
Aufbereitung dieser Informationen in Frage 
gestellt.

	
1 	 Das hier auszugsweise besprochene Urteil des 

Bundesgerichts vom 4. Februar 2005 wurde in der 
offiziellen Sammlung der Bundesgerichtsent-
scheide publiziert (BGE 131 III 384 ff.) und kann 
unter www.bger.ch heruntergeladen werden.




